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Pressemitteilung

Sehverlust = Arbeitsplatzverlust?

MARBURG– Der Arbeitsplatz ist weg, weil das Augenlicht schwindet? Das muss nicht sein. Bei Sehverlust während des Berufslebens gilt es zunächst, die Arbeitstechniken anzupassen. Oft hilft der Computer. Blindenschrift-Display und Sprachausgabe ersetzen den Bildschirm, Tastenbefehle den Mausklick. Wo nötig, greift sehende Hilfe ein. 

Von Gehaltszuschüssen über die Finanzierung der behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung bis zur Gewährung sog. Arbeitsassistenz reicht das Förderinstrumentarium für Arbeitgeber blinder und sehbehinderter Menschen. Bezahlt werden die Hilfen aus der Ausgleichsabgabe, die jene Unternehmen entrichten, die nicht wenigstens jeden zwanzigsten Arbeitsplatz mit einem behinderten Menschen besetzen. 

Viele Jobs können gesichert werden, manche entstehen durch Fortbildung neu. Dabei betonen die Selbsthilfeorganisationen im Partnerkreis der "Woche des Sehens": Die Palette der Arbeitsplätze, die von blinden und sehbehinderten Arbeitnehmern besetzt werden können, ist größer als Sehende vielfach meinen. Zahlreiche Fachstellen beraten gerne und helfen zu "Sehen, was geht - auch mit Sehbehinderung".

Fachstellen: http://www.ihre-einstellung.de/mitglieder.htm
Hemmnisse: http://www.ihre-einstellung.de/was-will-das-nbt.htm
Rechtlicher Rahmen und Förderinstrumentarium:

http://www.ihre-einstellung.de/rechtlicher-rahmen.htm#foerderung
Herausgeber:

Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS), Frauenbergstraße 8, 35039 Marburg

Pressekontakt:

Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS), Geschäftsführer: Michael Herbst, Frauenbergstraße 8, 35039 Marburg, Tel. +49 (0) 64 21 / 9 48 88 – 0, Fax: +49 (0) 64 21 / 9 48 88 – 10, herbst@dvbs-online.de, www.dvbs-online.de
